


CDU-Juristen aus dem Süden  widmen sich grundlegender Europapolitik
Vorsitzender Dr. Ganter fordert: Keine Aufweichung des Sparkurses

Auf der Klausur der südlichen Landesverbände des Arbeitskreises der Juristen in der CDU in 
Schwetzingen v. 20./21. Juni 2014 haben sich die Juristen grundlegend mit den Stützpfeilern 

Im Rahmen der nun schon traditionellen 
Klausursitzung des LACDJ am 24. und 
25. Januar 2015 in Ulm stand zunächst 
der Austausch mit dem Vorsitzenden des 
Arbeitskreises Recht und Verfassung der 
CDU Landtagsfraktion, Bernd Hitzler MdL 
im Mittelpunkt. Entlang aktueller rechts-
politischer Themen auf Landes-, aber auch 
Bundesebene wurde insbesondere zu fol-
genden Punkten diskutiert:
Einen besonderen Fokus richte die CDU-
Landtagsfraktion auf die unauskömmli-
che Personalausstattung bei Richtern und 
Staatsanwälten. Diese gipfelte Anfang des 
Jahres in der Freilassung von mutmaßli-
chen Drogendealern aufgrund der Über-
lastung des zuständigen Landgerichts 
Heilbronn, wobei die Besoldungsstruktur 
der Richter und Staatsanwälte insgesamt 
Fragen im Hinblick auf die Angemessen-
heit aufwerfe, mit denen sich inzwischen 
sogar das Bundesverfassungsgericht be-
schäftige. Die generelle Kürzung der Ein-
gangsbesoldung um acht Prozent führe 

in der Justiz zudem zu erheblichen Prob-
lemen in der Nachwuchsgewinnung. Die 
Unzufriedenheit der Richter und Staats-
anwälte steige vor diesem Hintergrund 
nachvollziehbarerweise zunehmend. 

Des Weiteren begleite die CDU-Landtags-
fraktion konstruktiv die Umsetzung der 
Notariatsreform. Diese werde nur zaghaft 
und einseitig in Angriff genommen. Die 
Notare seien aufgrund fehlender Über-
gangs- und Härtefallregelungen höchst 
unzufrieden, der Vorstand des württem-
bergischen Notarvereins sei aus Protest 
gegen die Landesregierung deswegen 
sogar geschlossen zurückgetreten. Diese 
Beispiele zeigten den großen Handlungs-
bedarf in der Justiz auf. 

Im Anschluss wurde eine Vielzahl von Im-
pulsen für das Wahlprogramm der CDU 
erarbeitet, die in die weitere Diskussion 
eingebracht werden sollen.       

CDU-Juristen im Gespräch mit dem Vorsitzenden des Arbeitskreises Recht 
und Verfassung der CDU Landtagsfraktion, Bernd Hitzler MdL

der Europäischen Union befasst. Landes-
vorsitzender Dr. Alexander Ganter fordert 
als Resümee: „Es darf keine Aufweichung 
des Sparkurses in Europa geben!“ Die CDU 
sei gefordert die Vorzüge der EU für den 
Alltag der Menschen klar zu machen. Dann 
wären europakritische Parteien auch völlig 
nebensächlich. Landtagsabgeordneter Ger-
hard Stratthaus, ehemaliger Finanzminister 
des Landes Baden-Württemberg, konkreti-
sierte: „Europa ist mehr als der Euro.“ Die 
europäischen Staaten müssten zusammen-
rücken, um weiterhin in der Welt Einfluss zu 
haben. Ein starker Euro helfe allen Ländern, 
so helfen die starken Länder mit dem ihnen 
entgegen gebrachten Vertrauen den weni-
ger starken und verschafften ihnen Zeit für 
Reformen. Ein Auseinanderfallen würde zu 
einer Weltwährungskrise führen mit unge-
ahntem Ausmaß. „Eine starke Wirtschaft 
benötigt auch einen starken Staat“, fordert 
Stratthaus. 

Prof. Dr. Friedhelm Hengsbach widmete 
als emeritierter Professor für christliche 
Gesellschaftsethik sich der Thematik von 
einer sehr grundlegenden Seite. Solidarität 
gäbe es in Europa nicht zum Nulltarif. „Soli-
darität bringt einen Ausgleich der Risiken“, 
so Prof. Hengsbach. Er forderte, dass aber 
nicht allein die monetäre Situation der Län-
der bewertet werden dürfe, sondern auch 
die der Realwirtschaft gesehen werden 
muss. Zudem müsse bei der öffentlichen 
Verschuldung nach dem Zweck und nach 
den Inlandsschulden differenziert werden. 
Die Europäische Zentralbank müsse dafür 
gestärkt werden und ein Währungsfonds 
mit einer Entwicklungsbank eingerichtet 
werden. 

Das gemeinsame Abendessen im Schwet-
zinger Schloss bereicherten zudem der 
CDU Landesvorsitzende Thomas Strobl 
MdB und Prof. Dr. Thomas Puhl mit einer 
Rede. Der Bundesvorsitzende Dr. Günter 
Krings, MdB und Staatssekretär des Bun-
desministeriums des Innern, lobte das 
Treffen der Landesverbände und dankte 
für die gute Zusammenarbeit. Mit seinem 
Nachfolger Thomas Strobl im Amt des 
stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden 
hätte die Rechtspolitik eine Aufwertung 
erfahren. Die Landesverbände Hessen, 
Rheinland-Pfalz, Saarland und Thüringen 
waren gerne in Baden-Württemberg zu 
Gast und dankten der exzellenten Orga-
nisation von Gabriele Meister, Mitglied im 
Bundesvorstand des Arbeitskreises. 

Der LACDJ unterstützt und berät die ba-
den-württembergische CDU bei rechts- 
und justizpolitischen Themen und trägt so 
zur Meinungsbildung bei. Im LACDJ findet 
sich das breite Spektrum der juristischen 
Berufsgruppen im Land wieder.



Europäische Solidarität - nicht zum Nulltarif
Vortrag von Prof. Dr. Friedhelm Hengsbach S.J. 
LACDJ-Südstaatentreffen  am 21. Juni 2014

Wie solidarisch muss Deutschland sein?“ fragte Maybrit 
Illner zu Beginn einer Talkshow in der letzten Augustwo-
che 2013. Die Solidarität sei keine Einbahnstraße und die 
europäischen Südländer müssten ihre Hausaufgaben ma-
chen, antworteten die Teilnehmer. Was meint Solidarität? 
Eine gesellschaftliche Steuerungsform, die das Handeln 
von Individuen aufeinander abstimmt - vergleichbar der 
Steuerung durch Liebe, Geld oder Macht. 

Was sind die Merkmale der Solidarität? Eine gemeinsame Grundlage etwa der Klasse, des 
Geschlechts, der Abstammung, Geschichte, Sprache, Kultur oder Religion. Die großen Le-
bensrisiken etwa der Altersarmut, Krankheit, Pfl egebedürftigkeit und sozio-ökonomischen 
Verhältnisse sind ungleich verteilt. Ein rechtlich verbindlicher Interessenausgleich erfolgt in 
asymmetrischer Gegenseitigkeit: Beiträge werden gemäß der Leistungsfähigkeit entrichtet, 
Hilfe gemäß dem tatsächlichen Bedarf beansprucht. Ist Europa keine Sozialunion, wie die 
Kanzlerin behauptet? Sie hat Recht, wenn sie ausschließlich auf den Binnenmarkt und die 
Währungsunion blickt. Aber wenn die Europäischen Verträge das Maß eines Urteils bilden, 
irrt sie. Denn darin ist vom wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt die 
Rede, von der Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten und vom Kampf gegen Ausgrenzung. 
Vier Strukturfonds dienen direkt oder indirekt dem Zweck, die regionale Ungleichheit auszu-
gleichen und rückständige Gebiete an der allgemeinen Entwicklung zu beteiligen. In der EU 
gelten die Sozialcharta des Europarats sowie die Gemeinschaftscharta sozialer Grundrechte 
der Arbeitnehmer. Der Soziale Dialog ist bereits in den Römischen Verträgen verankert. Be-
schäftigungsstrategien und die Sozialpolitik gehören inzwischen zur Angelegenheit im ge-
meinsamen Interesse, auch wenn die Mitgliedstaaten zuerst für die Sozialpolitik zuständig 
bleiben. Aber sozialpolitische Verordnungen und Richtlinien der Union sind für das nationale 
Arbeits- und Sozialrecht verbindlich.

Warum sind die Barrieren gegen eine europäische Solidarität in der Bundesrepublik so hoch, 
obwohl die Verfassung den horizontalen Finanzausgleich und Hilfen des Bundes für fi nanz-
schwache Länder vorschreibt? Die Römischen Verträge sehen die wirtschaftliche und soziale 
Integration als gleichrangig an. Aber mit der Gründung des Binnenmarkts hat sich der Akzent 
verlagert und durch die Währungsunion verschärft. Deren Konstruktionsfehler liegen in den 
ausschließlich monetären Stellgrößen, dass die Zentralbank die Infl ation rigoros bekämpft, 
und dass die öffentlichen Haushalte zwei Verschuldungsgrenzen einhalten. Zudem wird das 
Krisenmanagement, seitdem die Bankenkrise in eine angebliche Schuldenkrise peripherer 
Staaten der Eurozone mutiert ist, von den leistungsstarken Mitgliedstaaten dominiert. Den 
Defi zitländern werden Sparzwänge auferlegt, die ihre Tragfähigkeit übersteigen, in eine Um-
verteilung von unten nach oben bzw. eine gesamtwirtschaftliche Schrumpfung münden und 
die Polarisierung der Union vorantreiben. Der in der Öffentlichkeit inszenierte Schuldenmy-
thos verhindert, dass geprüft wird, wodurch die öffentlichen Schulden verursacht sind, wel-
che Zwecke mit ihnen verfolgt wurden, und wie sehr den öffentlichen Schulden private Ver-
mögen gegenüberstehen. Sowohl während der Bankenrettung als auch während des Streits 
um die europäischen Rettungsschirme hat sich ein Regime der Exekutive ausgebreitet, das 
den Vorrang des Gesetzgebers verdrängt. Und nach der Wahl des Europäischen Parlaments 
ist der Konfl ikt zwischen dem Verhandlungssystem der Nationalstaaten und dem Europäi-
schen Parlament als Anwalt demokratischer Transparenz manifest geworden. Er wird auch 
als Konfl ikt zwischen einer gebotenen Treue zum Vertragstext, der den Staatenbund codiert, 
und einer geschichtlichen Dynamik der Vertragspraxis kaschiert.

Was braucht Europa? Erstens eine große Erzählung, nicht nostalgisch oder sozio-ökonomisch, 
vielmehr kulturell verankert - in der Vielfalt regionaler Lebensstile, Sprachen, Kulturen und 
Religionen, ohne militärische Nachrüstung. In der Anerkennung der Menschenrechte, näm-
lich politischer Beteiligungsrechte, wirtschaftlich- sozial-kultureller Anspruchsrechte und 
freiheitlicher Abwehrrechte. Zweitens eine Solidarität, wie sie zwischen den unterschiedlich 
entwickelten Regionen der Mitgliedstaaten unbestritten ist. Denn eine Wirtschafts- und 
Währungsunion ohne eine Sozialunion, die Sozialtransfers einschließt, scheitert. Und drit-
tens eine Finanzarchitektur, die dem Bretton-Woods System nachgebildet ist, mit einer Zent-
ralbank, die das Güterpreisniveau, die Bewegung der Vermögenspreise und das Finanzsystem 
stabilisiert und dabei den Beschäftigungsgrad im Blick behält. Mit einem Währungsfonds, 
der die regionalen Ungleichgewichte ausgleicht. Und mit einer Entwicklungsbank, welche 
Investitionskredite für die weniger begünstigten Regionen bereitstellt. 

Wiederbelebung LACDJ Freiburg - 
Neugründung im vergangen Oktober 

Auf Initative des Landespressesprecher 
Johannes Rothenberger wurde im Okto-
ber ein neuer, junger Vorstand gewählt. 
Unter Führung von Philipp Singler (Em-
mendingen) will der Vorstand in die gro-
ßen Fußstapfen von Peter-Jürgen Graf 
treten. „Unser Ziel ist es den LACDJ Frei-
burg personell wieder auf solide Beine 
zu stellen“, so der neugewählte Vorsit-
zende. Unterstützt wird er dabei von den 
Stellvertretern, Markus Meißner (Frei-
burg), Martin Numberger (Tuttlingen), 
Johann Riemenschneider (Offenburg) so-
wie Peter Zoth (Freiburg).  Die Beisitzer 
Dr. Christian Dusch (Offenburg), Prof. 
Dr. Jan Kepert (Freiburg), Dr. Mathias 
Rombach (Lörrach), Laura Wehle (Frei-
burg) und Maria-Lena Weiss (Tuttlingen) 
komplettieren den Vorstand. Thematisch 
möchte sich der frisch gewählte Vorstand 
zum einen mit dem juristischen Referen-
dariat beschäftigen. Für das kommende 
Frühjahr ist die Besichtigung der JVA ins 
Auge gefasst. 

Kontakt: Philipp Singler, Hauptstraße 62, 
79346 Endingen, philipp.singler@gmx.de; 
01743113156

Martinsgans-Essen

Zum traditionellen Martinsgans-Essen 
auf Initiative von dem Ehrenvorsitzenden 
Karl Friedrich Tropf traf sich der Landesar-
beitskreis der Christlich-Demokratischen 
Juristen (LACDJ) in stimmungsvoller At-
mosphäre. Der Landesvorsitzende Dr. 
Alexander Ganter freute sich: „Auf diesen 
besonderen Programmpunkt im Jahr freu-
en sich alle.“ Ganz besonders schön sei 
auch, dass die weiteren Ehrenvorsitzen-
den Dr. Jürgen-Peter Graf und Dr. Bern-
hard Wahl die Gesellschaft bereichern. 
Neben kulinarischen Köstlichkeiten gab 
es viel Gelegenheiten zum Austausch.



Öffentlichkeitsarbeit 2014/2015

CDU-Juristen gegen unzulässige Ein-
flussnahme der Politik auf die Justiz 
–Landesvorsitzender Dr. Alexander 
Ganter: „Die Unabhängigkeit unserer 
Justiz ist ein hohes Gut. Der LACDJ 
erwartet, dass sich Mitglieder der Re-
gierungsfraktionen jeder unzulässi-
gen Einflussnahme enthalten.“

Allen Versuchen von Seiten verschiede-
ner Mitglieder der Regierungsfraktionen, 
Einfluss auf die Justiz im Land zu nehmen, 
erteilt der Landesarbeitskreis Christlich 
Demokratischer Juristen Baden-Würt-
temberg eine klare Absage.

Zuletzt war bekannt geworden, das  so-
wohl die stellvertretende Landtags-
präsidentin Lösch als auch der Par-
lamentarische Geschäftsführer der 
Grünen-Fraktion im Landtag Sckerl mehr-
fach in den Jahren 2011 und 2012 durch 
Schreiben an den Justizminister versucht 
haben, in das operative Geschäft der 
Staatsanwaltschaft einzugreifen und ei-
nen offenbar als unangenehm empfunde-
nen Vertreter der Staatsanwaltschaft von 
seiner Auf-gabe abzuziehen.

 „Hier wurde von Seiten führender Kräf-
te der Grünen Landtagsfraktion erheb-
licher politischer Druck aufgebaut. Die 
Unterstellung einer Befangenheit der 
Staatsanwaltschaft in Verfahren zum sog. 
„Schwarzen Donnerstag“ hat sich durch 
Äußerungen der GRÜNEN in den Medien, 
Behauptungen in den Ausschüssen, durch 
Anträge auf Versetzung und Änderungen 
der Zuständigkeit bei der Staatsanwalt-
schaft und konkrete Befangenheitsrü-
gen weiter manifestiert. Der betroffene 
Staatsanwalt ist mittlerweile freiwillig in 
den Ruhestand gegangen. 

Im Oktober 2011 hatte sich die Grünen-
Abgeordnete Lösch in ihrer Eigenschaft 
als „Erste stellvertretende Präsidentin“ 
des Landtags in sehr deutlicher Weise in 
das Ermittlungsverfahren gegen einen 
Gegner von Stuttgart 21 eingeschaltet. 
Sie unterstellte der Staatsan-waltschaft, 
diese wolle „kurz vor der Volksabstim-
mung“ versuchen, „die Gegnerinnen und 
Gegner von Stuttgart 21 in ein schlechtes 
Bild rücken und kriminalisieren“. Das Er-
mittlungsverfahren wurde später einge-
stellt.

„Wichtig ist uns festzuhalten, dass die 
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte im 
Land hervorragende Arbeit leisten.  Das 
öffentliche Ansehen der Staatsanwalt-
schaft als objektiver und unabhängiger 
Behörde ist für die Akzeptanz und das 

Vertrauen in die Justiz grundlegend,“ so 
Dr. Ganter weiter. Für sehr bemerkens-
wert halten die CDU-Juristen in diesem 
Zusammenhang die Äußerung des Grü-
nen Abgeordneten Sckerl, dass es für die 
Grünen aufgrund des Wählerauftrags 
angezeigt ist, in staatsanwaltschaftliche 
Verfahren einzugreifen, wenn diese ihrer 
Ansicht nach nicht verhältnismäßig sind.

„Dies ist mit einem zentralen Grundsatz 
unserer Verfassung, der Unabhängigkeit 
der Justiz, in eklatanter Weise unverein-
bar,“ so Dr. Ganter abschließend.
         
Der LACDJ unterstützt und berät die ba-
den-württembergische CDU bei rechts- 
und justizpolitischen Themen und trägt so 
zur Meinungsbildung bei. Im LACDJ findet 
sich das breite Spektrum der juristischen 
Berufsgruppen im Land wieder.

LACDJ fordert Schutz für Internet-
nutzer
 
Die Fälle von Computer- und Internetkri-
minalität steigen weiter an. Das am 27. 
Au-gust 2014 veröffentlichte „Lagebild 
Cybercrime“ des Bundeskriminalamtes be-
schreibt einen deutlichen Anstieg bei der 
Computer-Sabotage und der Erpressung 
von Internetnutzern. Auch das Phishing 
erlebt mit immer raffinierteren Methoden 
ein Comeback. Die Bedrohung von Eigen-
tum und Vermögen der Bürger und der 
Unternehmen hat spürbar zugenommen. 
Damit das Internet kein strafverfolgungs-
freier Raum ist, brauchen die Strafver-
folgungsbehörden geeignete rechtliche 
Grundlagen und zeitgemäße Instrumen-
te, um den Cyberkriminellen wirksam 
entgegenzutreten, so BKA-Präsident Jörg 
Ziercke. Die von der Bundesregierung ver-
abschiedete digitale Agenda enthält keine 
strafrechtlichen Maßnahmen. Und nach 
Ansicht von Justizminister Maas sind die 
„Internetanbieter in der Pflicht, alles zum 
Schutz der Passwortdaten und persönli-
cher Daten ihrer Kunden zu tun“ (Die Welt 
vom 07.08.2014).

Dafür widmet er sich mit Hingabe populis-
tischen Änderungen der Strafzumessung 
und der Tötungsdelikte. Die Ergebnisse 
der Rechtsprechung zeigen aber, dass die 
Strafverfolgung in diesen Bereichen funk-
tioniert.

Der LACDJ fordert Justizminister Maas da-
her auf, dort tätig zu werden, wo es zum 
Schutz der Bürger erforderlich ist. „Die 
Polizeireform in Baden-Württemberg und 
die Untätigkeit des Bundesjustizministers 
legen den Verdacht nahe, dass die SPD 

kein Gespür für die innere Sicherheit hat“, 
so der LACDJ-Vorsitzende Dr. Alexander 
Ganter.

Der LACDJ unterstützt und berät die  
baden-württembergische CDU bei rechts- 
und justizpolitischen Themen und trägt so 
zur Meinungsbildung bei. Im LACDJ findet 
sich das breite Spektrum der juristischen 
Berufsgruppen im Land wieder.

CDU-Juristen gegen Verbandsstraf-
gesetz

Auf Initiative des Landes Nordrhein-
Westfalen verhandelt der Bundesrat den 
Entwurf eines „Gesetzes zur Einführung 
der strafrechtlichen Verantwortlichkeit 
von Unternehmen und sonstigen Ver-
bän-den“.  Neben den rechtsstaatlichen 
Bedenken, die schon vielfach gegen die 
Einführung der sogenannten Unterneh-
mensstrafe vorgebracht wurden, verbie-
tet die Haushaltslage der Länder die Ein-
führung dieses Gesetzes. Die Verfahren 
sollen nach den Regelungen der Strafpro-
zessordnung regelmäßig vor den Landge-
richten verhandelt werden. Umfang und 
Komplexität derartiger Verfahren werden 
die bisherigen Wirtschaftsstrafsachen 
bei weitem übertreffen. Die Behauptung, 
dass der Mehraufwand bei den Strafge-
richten und Strafverfolgungsbehörden 
der Länder nicht hinreichend abgeschätzt 
werden könne, „ist geradezu zynisch“, 
so der Landesvorsitzende des LACDJ  
Dr. Alexander Ganter. Die Festsetzung der 
Geldstrafe  soll  nach der Ertragslage des 
Verbandes unter Berücksichtigung seiner 
sonstigen wirtschaftlicher Leistungsfä-
higkeit zu bemessen sein. „Dies wird nicht 
ohne ein Sachverständigengutachten 
möglich sein,“ so Ganter.    

Wenn man die Situation der Gerichte und 
Staatsanwaltschaften und insbesondere 
die Abläufe der Wirtschaftsstrafverfahren 
betrachtet, muss es zunächst darum ge-
hen, die Funktionsfähigkeit der Justiz wie-
der herzustellen, bevor man sie mit neuen 
Aufgaben überhäuft.

Der LACDJ unterstützt und berät die ba-
den-württembergische CDU bei rechts- 
und justizpolitischen Themen und trägt 
so zur Meinungsbildung bei. Im LACDJ 
findet sich das breite Spektrum der ju-
ristischen Berufsgruppen im Land wie-
der. 



Planungssicherheit statt weiterer 
Planspiele - auch mittelfristig keine 
Einsparungen im Justizhaushalt!

Presseberichten zu Folge werden seitens 
des Justizministeriums Überlegungen an-
gestellt, mit der Einführung der elektro-
nischen Akte im Ziel bis zu 1.600 Stellen 
abzubauen. Hierzu hält der LACDJ fest:
Dies ist schon deswegen verfehlt, weil 
eine so grundlegende Umstellung der 
Abläufe, wie sie die Einführung der elekt-
ronischen Akte mit sich bringt, nach aller 
Erfahrung zunächst einmal keine Kräfte 
freisetzen, sondern im Gegenteil jeden-
falls in der Einführungsphase eher zusätz-
liche Ressourcen binden wird.

Hinzu kommt: Es war und ist weiter drin-
gend notwendig, in den Kernbereichen 
des Justizdienstes, Rechtsprechung und 
Strafverfolgung, der vielfach eingetreten 
Überlastung, endlich mit spürbaren Maß-
nahmen entgegenzuwirken. Die jüngste 
Entwicklung sprunghaft steigender Asyl-
verfahren verschärft die Situation weiter.

Vor diesem Hintergrund kann es nicht 
angehen, eine sich aus der Einführung 
der elektronischen Akte möglicherweise 
ergebene Effizienzrendite der Justiz zu 
entziehen und dem allgemeinen Haushalt 
zuzuführen.

CDU Juristen: Kretschmann muss 
Verweigerungshaltung bei der Ein-
stufung von Mazedonien, Serbien 
sowie Bosnien-Herzegowina den 
sicheren Herkunftsstaaten endlich 
aufgeben

Der Landesarbeitskreis Christlich-Demo-
kratischer Juristen der CDU Baden-Würt-
temberg fordert von Ministerpräsident 
Winfried Kretschmannam 19. September 
im Bundesrat dem Gesetzentwurf der 
Bundesregierung, die Mazedonien, Ser-
bien sowie Bosnien-Herzegowina den 
sicheren Herkunftsstaaten zuzuordnen 
nicht länger die Zustimmung zu verwei-
gern. „Nur so kann angesichts der aktuel-
len dramatischen Situation die Funktions-
fähigkeit unseres Asylsystems aufrecht 
erhalten werden. Dies wäre ein wichtiger 
Beitrag, um den Flüchtlingen aus Syrien 
und Irak hier Aufnahmemöglichkeiten zu 
bieten“, begründet Vorsitzender Dr. Alex-
ander Ganter. Mit einem Flüchtlingsgipfel 
spiele Kretschmann nur weiter auf Zeit, 
so der LACDJ. „Die Menschen in Syrien 
und Nordirak sind durch die Kämpfer der 
IS von unmenschlichem Leid und fanati-
scher Willkür bedroht. Wir müssen hier 
jetzt schnelle Hilfe anbieten“, so Ganter. 

Die Kommunen in Baden-Württemberg 

sind an der Grenze ihrer Aufnahmekapa-
zitäten angekommen. Deshalb sei die Zu-
stimmung von Ministerpräsident Kretsch-
mann im Bundesrat dringend geboten. Es 
kann nicht sein, dass Kretschmann aus 
Parteiideologie die baden-württember-
gischen Kommunen alleine lässt. Im Jahr 
2011 kamen  ca. 800 Asylbewerber aus 
den genannten drei Staaten nach Baden-
Württemberg. Im Jahr 2013 waren es be-
reits 5000. Dies ist eine Steigerung um 
600 %. Mit der Einstufung dieser Staaten 
als sichere Herkunftsstaaten könnte der 
Aufenthalt derjenigen Personen, deren 
Schutzgesuche keinen Erfolg hatten und 
die trotzdem ihrer gesetzlichen Ausrei-
sepflicht nicht nachkommen, schneller 
beendet werden. Die Asylanträge können 
ohne erheblichen Begründungsaufwand 
als offensichtlich unbegründet abge-
lehnt werden mit einer Ausreisepflicht 
von dann einer Woche. Dies trägt auch 
zur Entlastung der Kommunen bei. Blie-
be es bei der bisherigen Rechtslage, kann 
der Aufenthalt von Asylantragstellern 
erst nach Abschluss eines gerichtlichen 
Hauptsacheverfahrens und damit erst 
nach einer erheblichen Zeitspanne been-
det werden. Während dieses Zeitraums 
besteht ein Anspruch auf Leistungen nach 
dem Asylbewerberleistungsgesetz.

„Damit haben wir die notwendigen Mit-
tel, um  den Menschen, die jetzt wirklich 
existenziell auf unsere Unterstützung 
angewiesen sind, auch tatsächlich zu hel-
fen,“ so Dr. Ganter abschließend.

Schluss mit der rechtspolitischen 
Flickschusterei

„Wer Recht und Gerechtigkeit will, 
braucht eine gut ausgestattete Justiz“, so 
Bundesjustizminister Heiko Maas am 3. 
April 2014 auf dem  Richter- und Staats-
anwaltstags in Weimar. 

Diese berechtigte Forderung verkümmert 
angesichts der Finanzlage der Bundeslän-
der zum frommen Wunsch. Die Personal-
bedarfsberechnung Pebb§y führt zu einer 
Ökonomisierung der Gerechtigkeit.  „Ge-
rechtigkeit nach Kassenlage“ tituliert das 
Handelsblatt am 14.08.2014. Das Maß der 
Gerechtigkeit sei der Minutentakt gewor-
den, so das Handelsblatt. 

Die Justiz ist am Ende ihrer Leistungsfä-
higkeit angelangt. Die Verfahrensdauer 
in allen Rechtszweigen, die Freilassung 
von Untersuchungsgefangenen und eine 
eklatante Zunahme von Verfahrensein-
stellungen gegen Zahlung einer Geldauf-
lage belegen, dass die Belastungsgrenze 
erreicht ist. Viele Richter kommen sich in-
zwischen vor „wie in einem Hamsterrad“, 

so die BGH-Präsidentin Bettina Limperg 
bei ihrer Amtseinführung. Es gilt daher zu 
überlegen, wie die Verfahren vereinfacht 
und damit beschleunigt werden können. 
Und hier schließt sich der Kreis. Für die 
Verfahrensordnungen ist der Bundesjus-
tizminister zuständig. Wenn Heiko Maas 
seine Forderung nach Recht und Gerech-
tigkeit ernst gemeint hat, kann er dies 
durch eine sachgerechte Änderung der 
Prozessordnungen unter Beweis stellen. 
Statt der bisher praktizierten populisti-
schen Flickschusterei sollte der Justizmi-
nister endlich eine zielgerichtete, nach-
haltige Rechtspolitik betreiben.

CDU-Juristen gegen Stigmatisie-
rung von Polizisten

Polizeieinsätze werden zunehmend von 
Gewalttätigkeiten überschattet. Gleich-
zeitig nehmen die Vorwürfe zu, die Gewalt 
sei von den Beamten ausgegangen. Wenn 
Innenminister Gall als Reaktion hierauf 
eine Kennzeichnungspflicht für Polizei-
beamte einführen will, kommt dies einer 
Stigmatisierung der Beamten gleich. Und 
wenn die Grünen von einem wichtigen 
Schritt zu mehr Bürgernähe und Trans-
parenz sprechen, belegt dies ihre einsei-
tige Sichtweise und Klientelpolitik. Wer 
Transparenz will, sollte nicht einseitig die 
Polizei an den Pranger stellen, sondern 
auch über eine Kennzeichnungspflicht 
der Demonstranten nachdenken, so der 
Landesvorsitzende der CDU-Juristen  
Dr. Alexander Ganter.

Statt einer Kennzeichnungspflicht tritt 
der LACDJ für die Einführung sogenann-
ter  Body-Cams ein, die in mehreren 
Bundesländern und in Übersee bereits 
erfolgreich erprobt wurden. Mit dem Ein-
satz von Minikameras an den Uniformen 
der Polizisten konnte ein Rückgang von 
Gewalttätigkeiten festgestellt werden. 
Bodo Pfalzgraf, der Landesvorsitzende 
der Polizeigewerkschaft in Berlin sprach 
von einer  „pädagogischen Wirkung“, so-
wohl auf Bürger als auch auf Beamte, die 
über die Stränge schlagen. Gleichzeitig 
könnten die Kameras die Strafverfolgung 
erleichtern und Prozesse wie die um den 
Einsatz von Wasserwerfern in Stuttgart 
vereinfachen, so Ganter.
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„GEMA – Berechtigter Schutz geistigen Eigentums oder deutsche 
Überregulierung?“

In Zeiten der neuen Medien und des wachsenden Internets nimmt die Bedeutung des 
Spannungsfelds zwischen gewerblichen Schutzrechten auf der einen Seite und freier 
Verfügbarkeit von Musik, Bildern oder Filmen eine immer wichtigere Rolle ein. Nicht zu-
letzt führt auch die ständige Weiterentwicklung von technischen Konzepten, wie anfangs 
Tauschbörsen (Napster) und heute YouTube dazu, dass es immer komplexer wird, einen 
sachgerechten Ausgleich zwischen den wechselseitigen Interessen zu finden. 

Die Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrech-
te (GEMA) vertritt etwa 65.000 Mitglieder in Deutschland. Als Verwertungsgesellschaft 
ist die GEMA im Mittelpunkt dieses Spannungsfelds zwischen gewerblichen Schutzrech-
ten und frei verfügbaren Medien. Nicht zuletzt sind die Auseinandersetzungen zwischen 
der GEMA und Internet-Giganten wie YouTube nicht nur ein regelmäßiges Thema in ju-
ristischen Fachartikeln, sondern auch in der Tagespresse. 

CDU-Juristen wollen öffentliche Ge-
richte bei Freihandelsabkommen

Der Arbeitskreis Christlich-Demokra-
tischer Juristen Baden-Württemberg 
(LACDJ) fordert supranationale Gerichte 
zum Schutz von Investoren im Rahmen 
der Freihandelsabkommen mit den USA 
und Kanada. „Mit solchen öffentlichen 
internationalen Gerichten kann man in 
einem einheitlichen Handelsraum einen 
einheitlichen Rechtsraum gestalten“, 
so der Landesvorsitzende Dr. Alexander 
Ganter. Private internationale Schieds-
gerichte eröffneten Investoren ein Kla-
gerecht gegen Unternehmen zum Schutz 
von Investitionen. Sie bieten schnelle 
Rechtssicherheit bei Staaten mit einer 
wenig ausgeprägten Rechtsstaatlichkeit, 
Willkürentscheidungen und Vollzugsde-
fiziten. Das sei bei TTIP und CETA aber 
nicht erforderlich.

Nach Ansicht des LACDJ sollen personell 
und sachlich gut ausgestattete suprana-
tionale Gerichte ebenfalls zügig Rechts-
klarheit schaffen. Die unabhängigen 
Richterpersönlichkeiten sollen in einem 
demokratisch legitimierten Verfahren be-
stimmt werden und Prozesse sollen grund-
sätzlich öffentlich geführt werden. Staaten 
müssen ein Recht haben Verbraucher- und 
Umweltschutzstandards durchzusetzen. 

„Bei einem Freihandelsabkommen von 
etablierten freiheitlichen Rechtsstatten, 
Marktwirtschaften und Demokratien sind 
demokratische Legitimation, Transpa-
renz, Unparteilichkeit und Einheitlichkeit 
der Rechtssprechung zwingende Grund-
standards“, so Dr. Ganter. Das könnte mit 
einem supranationalen Gericht erreicht 
werden, welches ebenso dem Bedürfnis 
nach einer schnellen Entscheidung ge-
recht würde.

Dieser Inhalt wurde auch auf dem CDU 
Landesparteitag am 24.1.2015 in Ulm be-
schlossen.

CDU-Juristen fordern gesetzliche 
Vertretung zwischen Ehegatten 
 
Mit einer alternden Gesellschaft kommt 
es leider häufiger vor, dass ein Ehegat-
te im Krankenhaus liegt und nicht mehr 
bei vollem Bewusstsein ist. Es kann dann 
nicht sein, dass man am Krankenbett sei-
nes Ehepartners steht und von den Ärzten 
nicht über Art, Umfang und Folgen der 
Erkrankung informiert wird, so der Vorsit-
zende des Landesarbeitskreises Christlich 
Demokratischer Juristen (LACDJ) Dr. Ale-
xander Ganter. Die laufenden Geschäfte, 
wie etwa die Bezahlung von Rechnungen 
oder der Wohnungsmiete, müssen erle-
digt werden. Auch die weitere Lebensge-
staltung, wie die Suche nach einem Pfle-
geplatz, muss geregelt werden. Deshalb 
fordern wir eine gesetzliche Vertretungs-
macht für solche Fälle, so Dr. Ganter. Im 
Falle der Pflegebedürftigkeit ist derzeit 
eine Vertretung nur aufgrund einer Voll-
macht oder aufgrund gerichtlicher An-
ordnung der Betreuung möglich. Von der 
1992 eingeführten Vorsorgevollmacht 
wird aber bei weitem nicht durchgängig 
Gebrauch gemacht. Gegenwärtig sind ca. 
2.000.000 Vollmachten registriert. An-
dererseits ist ein rapides Ansteigen des 
Betreuungsbedürfnisses älterer Famili-
enangehöriger in naher Zukunft sicher 
zu prognostizieren. In der Vergangenheit 
wurden Anläufe zu einer gesetzlichen 
Vermögens- und Gesundheitsvorsorge 
unter Ehegatten (Entwurf eines 2. Betreu-
ungsrechtsänderungsgesetzes, Bundes-
tagsdrucksache 15/2494) gemacht, aber 
im Ergebnis zugunsten der Vorsorgevoll-
macht zurückgestellt. Inzwischen meh-
ren sich Stimmen, auch aus dem Bereich 
der Justiz, die Pläne wieder aufzugreifen. 
In Österreich besteht eine beschränkte 
Vertretungsbefugnis von Angehörigen 
aufgrund eines notariell registrierten 
ärztlichen Zeugnisses der Geschäftsun-
fähigkeit. Die Überlegung geht dahin, 
für die Fälle, in denen es die Beteiligten 
an einer Vorsorgevollmacht haben fehlen 

lassen, mit einer gesetzlichen Vorsorgebe-
fugnis unter Ehegatten ein Auffangnetz zu 
schaffen. Dass dies auch mit Risiken für den 
gesetzlich Betreuten verbunden ist, liegt 
auf der Hand. Dem müsste mit inhaltlichen 
Kautelen des Betreuungsrechts und mit der 
freien Entscheidung der Gatten, es jeder-
zeit zu derogieren, Rechnung getragen wer-
den. Schließlich darf der Blick nicht davon 
abgelenkt werden, dass mit der Entlastung 
der Betreuungsgerichte und einem Verzicht 
auf Berufsbetreuer erhebliche fiskalische 
Ressourcen freigemacht werden können, 
die im Justizbereich insgesamt, auch ange-
sichts von Kürzungsplänen, dringend ge-
braucht werden.

Die Forderung des LACDJ wurde auf dem 
Landesparteitag in Ulm einstimmig be-
schlossen.
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